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Gemeinderat von Zürich 

9 . Juni 1968 

A n r e g u n g von Robert Bürgisser und 
Paul Früh 

Der Stadtrat wird gebeten, unter der lernenden und 
studierenden Jugend de r Stad t Zürich einen "'! ettbe
werb auszuschreiben und Vorschlage e inzuholen: 

a) zur Gestaltung eines "Platzes der Jugend"; 

b) zur Schaffung eines Fonds, welcher begabte 
Jugendliche , die sich zur Verwirklichung der 
Menschenrechte einsetzen wollen , unterstützt; 

e) zur Organisation und zum Ausbau eines Jugend
zentrwns . 

Robert Bürgisser 

Paul Früh 


